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Der Arzt, der eine Gebietsbezeichnung führt,
darf grundsätzlich nur in dem Gebiet tätig sein,
dessen Bezeichnung er führt. Diese so genannte
Fachgebietsbeschränkung ist gesetzlich gere-
gelt und für den einzelnen Arzt bindend 1. 

Die vom 106. Deutschen Ärztetag in Köln im
letzten Monat beschlossene Novellierung der
(Muster-) Weiterbildungsordnung (M-WBO) ver-
deutlicht, dass die Gebietsdefinition die Grenzen
für die Ausübung der fachärztlichen Tätigkeit be-
stimmt 2.

Das einzelne Fachgebiet ist objektiv abstrakt
und aktuell definiert. Für die von jedem Facharzt
zu beachtenden Fachgebietsgrenzen kommt es
also nicht darauf an, in welchem Zeitraum und
aufgrund welcher Weiterbildungsordnung er die
Weiterbildung absolviert hat. Prägnant ausge-
drückt ist für die Fachgebietsbeschränkung nicht
das individuelle Können des einzelnen Facharz-
tes (im Sinne von fachlicher Kompetenz und Qua-
lifikation) sondern das maßgeblich, was er auf-
grund der aktuellen und abstrakten Definition
seines Fachgebiets darf.

Bundesverfassungsgericht stellt
Fachgebietsbindung nicht in Frage

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem
Beschluss vom 29. Oktober 2002 entschie-
den, dass einem Facharzt für Allgemeinmedi-
zin berufsrechtlich nicht verwehrt werden
kann, dass er eine weitere Gebietsbezeich-
nung (konkret: Kinderarzt) führt, wenn er da-
für qualifiziert ist 3.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit diesem
Beschluss, der verschiedentlich unter Bezug-
nahme auf den Facharztbeschluss aus dem
Jahr 1972 4 als „Facharztbeschluss II“ be-
zeichnet wird, seine Rechtsprechung zur
Außendarstellung der Freien Berufe der
Rechtsanwälte, Steuerberater, Zahnärzte und
nicht zuletzt auch Ärzte fortgeschrieben.
Diese Entscheidung hat darüber hinaus weit-
reichende berufs- und vertragsarztrechtliche
Konsequenzen, über die hier nicht im Detail
berichtet werden soll.

Den berufsrechtlichen Grundsatz, dass ein
Arzt an die Grenzen des von ihm geführten
Fachgebiets gebunden ist, stellt das Bundes-
verfassungsgericht auch im „Facharztbe-
schluss II“ nicht in Frage, wenn es darin ganz
wesentlich auch auf die Kompatibilität des
Gebiets Allgemeinmedizin mit dem der Kin-
derheilkunde abstellt 5.

Die spannende Frage, ob es sich bei der All-
gemeinmedizin um ein Fachgebiet mit Gren-
zen handelt, musste das Bundesverfassungs-
gericht bei seiner Argumentation nicht be-
antworten. Demzufolge musste es auch nicht
entscheiden, wie gegebenenfalls die Grenzen
des Fachgebiets Allgemeinmedizin bestimmt
werden 6.

Fachgebietsgrenzen als Bestandteil des
vertragsärztlichen Pflichtenkatalogs

Die Bindung des Arztes an die Grenzen sei-
nes Fachgebiets trifft ihn – wie das Bundes-
sozialgericht in ständiger Rechtsprechung
herausstellt 7 – auch in seiner Eigenschaft als
Kassen- bzw. Vertragsarzt, obwohl dies im
SGB V und in der Zulassungsverordnung
nicht ausdrücklich bestimmt ist:

Der Arzt muss in jedem Antrag auf Zulas-
sung zur vertragsärztlichen Versorgung ange-
ben, für welchen Vertragsarztsitz und unter
welcher Arztbezeichnung er die Zulassung
beantragt 8. Des Weiteren bestimmt die Zu-
lassungsverordnung, dass der Vertragsarzt das
Fachgebiet, für das er zugelassen ist, nur mit
vorheriger Genehmigung des Zulassungsaus-
schusses wechseln darf 9. Das Gesetz regelt,
dass bei der Ermittlung des Versorgungsgra-
des die Entwicklung des Zugangs zur ver-
tragsärztlichen Versorgung seit dem 31. De-

zember 1980 arztgruppenspezifisch ange-
messen zu berücksichtigen ist 10. In gleicher
Weise ordnet das SGB V für die ab dem 
1. Januar 2003 geltende Bedarfszulassung an,
dass die Festlegung von Verhältniszahlen
arztgruppenbezogen zu erfolgen hat 11.
Schließlich sind Zulassungsbeschränkungen
nach geltendem Recht arztgruppenbezogen
anzuordnen.

Die Gesamtschau dieser Vorschriften – so das
Bundessozialgericht in einem Urteil aus dem
Jahr 1995 – zwingt zu dem Schluss, dass der
Gesetzgeber (auch der des Gesundheitsre-
formgesetzes und des Gesundheitsstrukturge-
setzes) von der klaren Vorstellung einer nach
einzelnen ärztlichen Fachgebieten geglieder-
ten und nach landesrechtlichen Vorschriften
abgegrenzten ambulanten vertragsärztlichen
Tätigkeit ausgegangen ist 12.

Das Bundessozialgericht hatte in diesem Ur-
teil zu entscheiden, ob einem praktischen
Arzt mit Genehmigung zur Erbringung und
Abrechnung chirotherapeutischer Leistungen
dann, wenn er das Fachgebiet wechselt und
als Anästhesist zugelassen wird, diese Geneh-
migung unter dem Gesichtspunkt der Fach-
fremdheit der chirotherapeutischen Leistun-
gen zu widerrufen ist. Das Bundessozialge-
richt hat hierzu festgestellt, dass der Aus-
schluss fachfremder Leistungen von der Ver-
gütungsfähigkeit auch dann gilt, wenn die er-
teilte Genehmigung nicht widerrufen wird.

In konsequenter Fortführung dieses Urteils
hat das Bundessozialgericht ein Jahr später
entschieden, dass einem Gynäkologen die
Genehmigung zur Durchführung der Abdo-
minalsonographie nicht mit der Begründung
verweigert werden durfte, dass es sich dabei
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um für einen Gynäkologen fachfremde Leis-
tungen handele. Liegen die für die Erteilung
der Genehmigung aufgestellten fachlichen
Voraussetzungen vor, ist die Genehmigung –
nach Auffassung des Bundessozialgerichts –
auch dann zu erteilen, wenn die Leistungen
auf die sie sich bezieht, wegen Fachfremdheit
nur ausnahmsweise unbeanstandet erbracht
und abgerechnet werden dürfen. Das Bundes-
sozialgericht weist jedoch auch darauf hin,
dass eine solche Genehmigung nicht die
Möglichkeit der systematischen Erbringung
fachfremder Leistungen eröffnet 13.

Aus alledem ergibt sich, dass auch das Bun-
dessozialgericht systematisch differenziert
zwischen dem Können des Arztes (im Sinne
einer fachlichen Qualifikation) und dem Dür-
fen im Sinne von fachgebietskonformer Er-
bringung und Abrechnung von Leistungen 14.

Die Frage der Bindung an die Fachgebiets-
grenzen ist am häufigsten Gegenstand von
Auseinandersetzungen im vertragsärztlichen
Bereich dann, wenn die Kassenärztliche Ver-
einigung in Erfüllung ihrer Gewährleistungs-
pflicht Abrechnungen sachlich richtig stellt,
weil die erbrachten und abgerechneten Leis-
tungen nicht zu dem Fachgebiet gehören, für
das der Vertragsarzt zugelassen ist, der Ver-
tragsarzt also mit der Erbringung und Ab-
rechnung der Leistung die Fachgebietsgren-
zen überschritten hat. In Anwendung des
Grundsatzes der Beschränkung auf das Fach-
gebiet hat das Bundessozialgericht zum Bei-
spiel gynäkologische Leistungen durch Chir-
urgen 15, EKGs durch Radiologen16, die
EKG-Auswertung und Schilddrüsenuntersu-
chung durch Laborärzte 17 und anästhesiolo-
gische Leistung durch HNO-Ärzte 18 für
nicht abrechenbar erklärt.

Die Fachgebietsbindung des Vertragsarztes
ist darüber hinaus im Einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab für vertragsärztliche Leistun-
gen (EBM) sowie in verschiedenen Vereinba-
rungen der Partner der Bundesmantelverträge
zur Umsetzung des EBM normativ umge-
setzt, in dem bestimmte ärztliche Leistungen
bestimmten Arztgruppen vorbehalten wer-
den. Typisch ist insoweit die Regelung in der
Präambel zu Abschnitt G II EBM („Psychia-
trie“), wo angeordnet ist, dass die Leistungen
dieses Abschnitts nur für Ärzte mit den Ge-
bietsbezeichnungen „Nervenärzte, Psychiater,
Kinder- und Jugendpsychiater“ berechnungs-
fähig sind. Das Bundessozialgericht hält diese
und andere vergleichbare normative Vorgaben
für zulässige Berufsausübungsregelungen im
Sinne des Artikel 12 Absatz 1 GG, die nicht
in den Zulassungsstatus derjenigen Ärzte ein-
greifen, die für die Zukunft von der Erbrin-
gung der betroffenen Leistungen ausge-
schlossen sind. Ein Eingriff in den Zulas-
sungsstatus ist nach der Rechtsprechung des

Bundessozialgerichts nur gegeben, wenn der
Vertragsarzt von der Erbringung solcher
Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen
Versorgung ausgeschlossen wird, die für sein
Fachgebiet wesentlich und prägend sind, was
sich wiederum primär nach den Maßstäben
des berufsrechtlichen Weiterbildungsrechts
beurteilt 19.

Die Bedeutung der Fachgebietsgrenzen be-
schränkt sich jedoch nicht darauf, dass sie –
pointiert ausgedrückt – als Richtschnur für
den Verteilungskampf der Vertragsärzte um
den Anteil an der Gesamtvergütung bzw. das
vertragsärztliche Honorar gebraucht werden.

Die Beachtung der
Fachgebietsbeschränkung als
berufsrechtliche Pflicht

Schuldhafte Verstöße gegen die Fachgebiets-
beschränkung sind vielmehr auch Verletzun-
gen von Berufspflichten und als solche be-

rufsrechtlich zu sanktionieren. Dies wurde
von der Rechtsprechung so bestätigt. In ei-
nem Streitfall, den der Berufsgerichtshof für
die Heilberufe in Schleswig zu entscheiden
hatte, war die ärztliche Berufsvertretung ge-
gen eine Fachgebietsüberschreitung eines
Mitglieds, das im Rahmen belegärztlicher
Tätigkeit als Mund-Kiefer-Gesichtschirurg
auch plastische Operationen der Mamma und
der Bauchdecke durchführte, durch Einlei-
tung eines berufsgerichtlichen Verfahrens
vorgegangen. Das Berufsgericht hatte gegen-
über dem beschuldigten Arzt daraufhin eine
Verwarnung ausgesprochen. Die Berufung
der beschuldigten Ärzte gegen dieses Urteil
hat der Berufsgerichtshof zurückgewiesen. Er
sah in der unzulässigen Überschreitung der
Fachgebietsgrenzen durch einen Kassenarzt
nicht nur eine die Kassenärztliche Vereini-
gung berührende Abrechnungs- bzw. Hono-
rarverteilungsfrage, sondern eine Verletzung
berufsrechtlicher Pflichten 20.

„Die Freien Berufe stehen vor entscheidenden
Weichenstellungen. Im Dialog mit der Politik 
müssen wir Position beziehen.“

Tag der Freien Berufe
23. Juli 2003 in München, ab 14.00 Uhr
Haus der Bayerischen Wirtschaft,
Max-Joseph-Straße 5

Diskussionsforen
Themen: Arbeitsmarkt und Wirtschaft,
Gesundheit und Verbraucherschutz

Vortrag
Staatsminister und stellv. Ministerpräsident
Dr. Günther Beckstein:
„Freie Berufe im Aufbruch“

Empfang

Kunstausstellung

Mitreden – Mitentscheiden
im Verband Freier Berufe in Bayern e.V.m
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Dieser Entscheidung kommt deshalb beson-
dere Bedeutung zu, weil die gegen sie gerich-
tete Verfassungsbeschwerde der beschuldigten
Ärzte zum Bundesverfassungsgericht erfolg-
los blieb. Das Bundesverfassungsgericht
nahm die Verfassungsbeschwerde nicht zur
Entscheidung an, da sie keine hinreichende
Aussicht auf Erfolg hatte. Die Verfassungs-
richter vermochten in dem Urteil des Berufs-
gerichtshofs keine Verletzung von Grund-
rechten der beschwerdeführenden Ärzte zu
erkennen 21.

Erstatten private Krankenversicherun-
gen bzw. Beihilfestellen die Kosten für
fachfremd erbrachte Leistungen?

Uneinheitlich beurteilen die Instanzgerichte
– höchstrichterliche Rechtsprechung liegt
hierzu nach meinen Feststellungen nicht
vor – die Frage, ob eine private Krankenversi-
cherung bzw. die Beihilfestelle die Kosten für
Leistungen erstattet, die ein Facharzt fach-
fremd erbracht hat.

So ist beispielsweise das Landgericht Frank-
furt der Auffassung, dass sich das Gebot, die
Fachgebietsgrenzen einzuhalten, ausschließ-
lich an den Arzt richtet und sich nicht auf
das zwischen dem Versicherten und seiner
privaten Krankenversicherung bestehende
Vertragsverhältnis auswirkt. Es bestehe keine
Verpflichtung des Versicherten gegenüber der
Versicherung, zu prüfen, ob der behandelnde
Arzt seine Fachgebietsgrenzen überschreitet.
Maßgeblich für die Erstattungspflicht der
Krankenversicherung sei alleine die medizini-
sche Notwendigkeit der Behandlung. Wenn
diese zu bejahen ist, bestehe auch eine Erstat-
tungspflicht der privaten Krankenversiche-
rung 22.

Hingegen ist beispielsweise das Verwaltungs-
gericht Würzburg der Auffassung, dass Li-
quidationen für ärztliche Leistungen, die un-
ter Verstoß gegen das grundsätzliche Verbot
der Betätigung außerhalb des Fachgebiets er-
bracht worden sind, nicht beihilfefähig sind.
Dies ergebe sich aus den Beihilfevorschriften
und der Gebührenordnung für Ärzte, wonach
nur diejenigen Aufwendungen beihilfefähig
sind, die dem Grunde nach notwendig sind,
sowie aus dem – selbstverständlichen und da-
her nicht regelungsbedürftigen – Grundsatz,
dass ärztliche Leistungen nach den Regeln
der ärztlichen Kunst erbracht werden müssen:
„Unter Verstoß gegen die Fachgebietsbe-
schränkung erbrachte ärztliche Leistungen“ –
so das Verwaltungsgricht Würzburg wört-
lich – „rechtfertigen demzufolge grundsätz-
lich die Befürchtung, dass sie nicht über den
mit der Facharztspezialisierung regelmäßig
verbundenen Qualitätsgewinn verfügen.“ 23

Bleibt – wovon auszugehen ist – bei einer pri-
vatärztlichen Behandlung zivilrechtlich der

Liquidationsanspruch des Arztes davon un-
berührt, ob der Arzt die Leistungen im Rah-
men seines Fachgebiets erbracht hat oder ob
er bei der Erbringung der Leistungen die
Fachgebietsgrenzen überschritten hat 24, so
erscheint es problematisch, dem Beihilfebe-
rechtigten gegebenenfalls den Beihilfean-
spruch abzusprechen, weil es ihm nicht im-
mer möglich sein wird, die Grenzen eines
fachärztlichen Gebietes zu erkennen. Unter
diesem Aspekt erscheinen die erwähnten
Entscheidungen zum Kostenerstattungsan-
spruch des Versicherten gegen die private
Krankenversicherung zu einem gerechteren
und vor allem für den Patienten/Versicherten
billigeren Ergebnis zu führen 25.

Inhalt des Fachgebiets als
Haftungsmaßstab

Last but not least sind die Grenzen der ärzt-
lichen Fachgebiete auch für das Arzthaf-
tungsrecht relevant:

Der Vertragsarzt ist dem versicherten Patien-
ten gegenüber durch die Übernahme der Be-
handlung öffentlich-rechtlich zur Sorgfalt
nach den Vorschriften des bürgerlichen Ver-
tragsrechts verpflichtet 26.

Vertraglich wie deliktisch schuldet der Arzt
dem Patienten die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt 27. Diese bestimmt sich nach dem
medizinischen Standard des jeweiligen Fach-
gebiets. „Der Arzt muss“ – so der Bundesge-
richtshof wörtlich – „diejenigen Maßnahmen
ergreifen, die von einem gewissenhaften und
aufmerksamen Arzt aus berufsfachlicher
Sicht seines Fachbereichs vorausgesetzt und
erwartet werden.“ 28 Im Schadensfall kann es
deshalb relevant werden, wenn die zum Scha-
den führende Tätigkeit des Arztes außerhalb
seiner Fachgebietsgrenzen lag.

Ausnahmen vom Grundsatz der
Fachgebietsbeschränkung

Vom Grundsatz der Fachgebietsbeschrän-
kung gibt es im Wesentlichen zwei Ausnah-
men:

Der Arzt darf die Grenzen seines Fachgebiets
zum einen überschreiten, wenn er in einem
Notfall tätig werden muss, und zum anderen,
wenn es sich dabei um so genannte Adnex-
leistungen handelt. Darunter sind fachfremde
Leistungen zu verstehen, die der Arzt aus-
nahmsweise erbringen und abrechnen darf,
wenn ein enger zeitlicher oder persönlicher
Zusammenhang mit einer gebietseigenen
Leistung besteht und dieser dazu führt, dass
im Falle einer Nichterbringung der gebiets-
fremden Leistung die eigene gebietskonforme
Behandlung entwertet wird. Beispielsweise
genügt dafür die bloße zwingende Notwen-
digkeit der vorherigen Erbringung einer ge-

bietsfremden Diagnostik- oder Therapieleis-
tung nicht, wenn innerhalb des zur Verfügung
stehenden Zeitrahmens eine Überweisung zu
einem anderen Arzt, der die Leistung fachge-
bietskonform erbringen kann, möglich ist
und keine sonstigen zwingenden Gründe be-
stehen, die innerhalb der üblichen Reaktions-
zeiten eine Erbringung der fremden Leistung
durch einen anderen Arzt in der Umgebung
ausschließen 29.

Dabei ist wichtig, dass jede Fachgebietsüber-
schreitung im Einzelfall als zulässige Ausnah-
me in dem hier beschriebenen Sinn begrün-
det werden muss und die „grundsätzliche“
Beschränkung auf das eigene Gebiet nicht in
dem Sinn verstanden werden darf, dass Über-
schreitungen in einem bestimmten Umfang –
diskutiert wurde zum Beispiel eine 5%ige
Grenze – als zulässig angesehen werden kann.
Zutreffend ist in diesem Zusammenhang –
wie das Berufsgericht für die Heilberufe in
Schleswig und das Bundesverfassungsgericht
in dem oben erwähnten berufsrechtlichen
Rechtsstreit herausgestellt haben – allein eine
qualitative, nicht aber eine quantitative Be-
trachtungsweise 30.

Fazit

Die novellierte M-WBO stellt klar, dass sich
die Grenzen eines Fachgebiets aus der Defi-
nition des jeweiligen Gebiets ergeben. Diese
sind für jeden Facharzt verbindlich. Verstöße
dagegen können berufsrechtlich sanktioniert
werden und sind im Schadensfall haftungs-
rechtlich relevant. Im Rahmen der vertrags-
ärztlichen Versorgung fachfremd erbrachte
Leistungen werden – von den aufgezeigten
Ausnahmen abgesehen – nicht honoriert.

Die Kostenerstattung für solche Leistungen
durch die private Krankenversicherung und
die Beihilfe wird unterschiedlich beurteilt.
Höchstrichterliche Rechtsprechung hierzu
liegt nicht vor.

Die fachgebietskonforme Erbringung und
Abrechnung von ärztlichen Leistungen er-
spart jedenfalls Ärger und unnötige Rechts-
streite mit unsicherem Ausgang.

Anmerkungen
1 Artikel 34 Abs. 1 des (Bayerischen) Gesetzes über
die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und
die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte,
Tierärzte, Apotheker sowie der psychologischen
Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten (Heilkunde-Kammergesetz
– HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. Februar 2002. Diese Regelung im HKaG ist
unmittelbar geltendes Recht, einer Umsetzung in
der Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bayerns
(WBO) bedurfte es nicht. Zur Verdeutlichung ist
die Fachgebietsbindung jedoch auch in § 21 WBO
geregelt.
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2 Die die Struktur der Weiterbildung betreffende
Regelung in § 2 Abs. 2 M-WBO lautet: „Ein Ge-
biet wird als ein definierter Teil in einer Fachrich-
tung der Medizin beschrieben. Die Gebietsdefini-
tion bestimmt die Grenzen für die Ausübung der
fachärztlichen Tätigkeit. Wer innerhalb eines Ge-
bietes die vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte
und -zeiten abgeleistet und in einer Prüfung die
dafür erforderliche Facharztkompetenz nachgewie-
sen hat, erhält eine Facharztbezeichnung“. Dabei
ist zu beachten, dass die vom Deutschen Ärztetag
beschlossene M-WBO nicht unmittelbar geltendes
Recht ist. Die WBO für die Ärzte Bayerns ist viel-
mehr als Satzung vom Bayerischen Ärztetag zu be-
schließen. Dabei dienen die Musterregelungen des
Deutschen Ärztetages als Vorlage zur bundesweiten
Vereinheitlichung.

3 BVerfG, Beschl. vom 29. Oktober 2002,
Az.: 1 BvR 525/99 in NZS 2003/149 ff.

4 BVerfG, Beschl. vom 9. Mai 1972, Az.: 1 BvR
518/62 und 308/94 in NJW 1972, 1504 ff.

5 BVerfG a.a.O. (Fußnote 3) NZS 2003/149, 152
Rdnr. 27 ff.: „ ... Auch in diesen Fällen werden die
Grenzen fachärztlicher Beschränkung nicht ver-
wischt ...“.

6 Das BSG geht davon aus, dass die Gebietsbe-
schränkung für Allgemeinärzte nicht gilt (BSG,
Urt. vom 5. Februar 2003, Az.: B 6 KA 15/02 R).
Der Entwurf für eine Novellierung der M-WBO
wie er dem 106. Deutschen Ärztetag 2003 vorge-
legt wurde, sieht zum einen vor, dass die Gebiets-
definition die Grenzen für die Ausübung der fach-
ärztlichen Tätigkeit bestimmt (§ 2 Abs. 2 S. 1).
Des Weiteren sieht der Entwurf in Abschn. B Nr.
12 eine Definition für das Gebiet Innere Medizin
und Allgemeinmedizin vor.

7 BSG, Urt. vom 27. Oktober 1987, BSGE 62, 224,
226 ff. = SozR 2200 § 368 a Nr. 19, Urt. vom
12. September 2001, SozR 3-2500 § 95 Nr. 33

8 § 18 Abs. 1 Satz 2 Ärzte-ZV

9 § 24 Abs. 3 Ärzte-ZV

10 § 101 Abs. 1 Satz 4 SGB V

11 § 102 Abs. 1 Satz 2 SGB V

12 BSG, Urt. vom 18. Oktober 1995, Az.: 6 RKa
52/94 in MedR 1997, Seite 136/137, so auch BSG,
Urt. vom 19. Juni 1996, Az.: 6 RKa 84/95 dazu,
dass in der vertragsärztlichen Praxis nur solche
Ärzte angestellt werden dürfen, die dieselbe Ge-
bietsbezeichnung führen wie der Praxisinhaber.

13 BSG, Urt. vom 13. November 1996, Az.: 6 RKa
87/95

14 Ganz aktuell hat das BSG entschieden, dass ar-
throskopische Karpaltunnelspaltungen auch zum
Gebiet der plastischen Chirurgie zugeordnet wer-
den können (BSG, Urt. vom 2. April 2003, B 6 KA
30/02 R).
In der Pressemitteilung zu diesem Urteil weist das
BSG wörtlich darauf hin, „dass es für die Frage der
Fachfremdheit nicht auf die persönliche Befähi-
gung des einzelnen Arztes sondern auf die Zuord-
nung der in Rede stehenden ärztlichen Leistung zu
dem Gebiet ankommt, dessen Bezeichnung der
Arzt führt und unter der er zur vertragsärztlichen
Versorgung zugelassen ist. Von der Beschränkung
auf Leistungen dieses Gebietes kann der Arzt auch
nicht durch qualifikationsbezogene Genehmigun-
gen seiner KÄV dispensiert werden, die ihm zu ei-
nem Zeitpunkt erteilt worden sind, als er noch un-

ter einer anderen Gebietsbezeichnung zugelassen
war.“ 

15 BSG, Urt. vom 23. September 1969, Az.: 6 RKa
17/67 = BSGE 30, 83

16 BSG, Urt. vom 28. Mai 1965, Az.: 6 RKa 1/65 =
BSGE 23, 97; 36, 155

17 BSG, Urt. vom 13. November 1974, Az.: 6 RKa
33/73 = BSGE 38, 204

18 BSG, Urt. vom 19. August 1992, Az.: 6 RKa
18/91 = BSG, SozR 3-2500 § 87 Nr. 5, S. 22

19 BayLSG, Urt. vom 15. Januar 1997, Az.: L 12
KA 61/96 mit weiteren Nachweisen; Wenner: Aus-
wirkungen des Weiterbildungsrechts von Ärzten
und Psychotherapeuten auf das Vertragsarztrecht in
GesR 2002, 1,3.

20 Berufsgerichtshof für die Heilberufe in Schles-
wig, Urt. vom 20. Juli 1983, Az.: BG II 2/83

21 BVerfG, Beschl. vom 9. Januar 1984, Az.: 1 BvR
1219/83

22 LG Frankfurt, Urteil vom 14. Dezember 2001,
Az.: 2-21 O 151/99

23 VG Würzburg vom 23. Oktober 2001, Az.: W 1
K 01/785

24 Es wird hier mit der wohl herrschenden Meinung
in Rechtsprechung und Literatur davon ausgegan-
gen, dass ein Verstoß gegen die berufsrechtliche
Fachgebietsbeschränkung nicht ein solcher gegen
ein gesetzliches Verbot im Sinne des § 134 BGB ist
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Dr. Herbert Schiller, Justiziar
(KVB und BLÄK)

Auflösung der Fortbildungsfragen aus
Heft 4/2003, Seite 175

Alle Fragen bezogen sich auf den Artikel
„Diagnose- und Therapiemöglichkeiten

von Rückenschmerzen“ von
Privatdozent Dr. Bernd Kladny und

Professor Dr. Horst Hirschfelder.

Wenn Sie mindestens sechs der zehn Fragen
richtig beantwortet und bis zum Einsendeschluss
an uns geschickt bzw. gefaxt haben, gibt es von

uns einen Fortbildungspunkt.
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